
   
 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
VSRT 
Verband Schweizerischer   
Radio- TV- und Multimediafachhandel 

   Junge Berufsleute - 
Ein Gewinn für jeden Betrieb 

Multimediaelektroniker  EFZ   
Multimediaelektronikerin EFZ 



Multimediaelektroniker/in EFZ -  
Wer ausbildet, denkt weiter! 
Ab 1. Januar 2014 gilt die neue 
Bildungsverordnung für den Beruf der 
Multimediaelektronikerin des 
Multimediaelektronikers. Die Geräte im CE-
Bereich verändern sich rasant; die 
Spezialisierung auf bestimmte Teilbereiche 
ist fast für jeden Betrieb unausweichlich. Die 
neue Bildungsverordnung trägt diesem 
Umstand Rechnung. Ein Ausbildungsbetrieb muss nur noch einen 
von drei vorgegebenen Schwerpunktausbildungen abdecken. 

 

 Typische Arbeitsbereiche  Lehrbetriebe  
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- Kundenberatung 
- Geräte prüfen, Fehler 

analysieren, Reparaturen 
durchführen 

- Servicearbeiten beim Kunden 
vornehmen 

- PC und Netzwerkkomponenten 
konfigurieren.  

- Multimediale Hausvernetzungen 
einrichten.  

 

 
- Radio-TV-Fachgeschäfte  
- Filial-Unternehmungen der 

CE-Branche  
- High-End-Fachhändler  
- Zentralwerkstätte, 
- CE-Flächenmärkte 
- PC-Shops  
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- Hausinstallationen, 

Erweiterungen planen und 
ausführen.  

- Installationen, Wartung und 
Unterhalt an - - 
Übertragungsnetzen (Kabel-TV, 
DSL, FTTH) ausführen.  

- Installationen, Inbetriebnahme 
und Unterhalt von 
Sicherheitssystemen 
durchführen.  

 

 
- Radio-TV-Fachgeschäfte  
- Kabelnetz- und 

Telekommunikationsfirmen  
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- Videokonferenzen einrichten.  
- Überwachungseinrichtungen 

installieren und warten.  
- Beschallungsanlagen 

installieren und warten.  
- Events mit AV-Technik 

ausrüsten und betreuen.  
- AV-Schuleinrichtungen planen 

und installieren.  
- Komplexe Hausvernetzungen 

planen, installieren und warten.  
 

 
Firmen in den Bereichen:  
- Event  
- Sicherheit   
- Telematik 
- Elektroinstallation 
- Präsentationstechnik 
  
 

Tabelle: Schwerpunktausbildung 
 
Ausbildung an der Berufsfachschule 
Die Ausbildung an der Berufsfachschule unterscheidet sich für die Lernenden der 
verschiedenen Schwerpunktausbildungen nicht. Damit wird  sichergestellt, dass 
die Lernenden ein fundiertes und breites Fachwissen erhalten. In den ersten 
beiden Lehrjahren besuchen die Lernenden jeweils an zwei Tagen pro Woche 
die Berufsfachschule. Im 3. und 4. Lehrjahr wird das Unterrichtspensum auf 
einen Tag reduziert. Nach der Teilprüfung am Ende des zweiten Lehrjahres steht 
bereits ein Fachmann zur Verfügung, der selbstständig verschiedenste Arbeiten 
erledigen kann. 

 
 
Fachliche Anforderungen an Berufsbildner/innen 
Berufsbildnerin oder Berufsbildner müssen über eine der folgenden 
Qualifikationen verfügen: 
 
• Multimediaelektronikerin EFZ/Multimediaelektroniker EFZ mit mindestens 

2 Jahren beruflicher Praxis im Lehrgebiet. 
• Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis eines verwandten Berufs mit den 

notwendigen Berufskenntnissen im Bereich der Multimediaelektronikerin EFZ / 
des Multimediaelektronikers EFZ und mit mindestens 3 Jahren 
beruflicher Praxis im Lehrgebiet. 

• Einschlägiger Abschluss der höheren Berufsbildung 
• Einschlägiger Abschluss einer Fachhochschule mit mindestens 2 Jahren 

beruflicher Praxis im Lehrgebiet 
• Einschlägiger Abschluss einer universitären Hochschule mit mindestens 2 

Jahren beruflicher Praxis im Lehrgebiet 



 
Überbetriebliche Kurse 
Das Wissen aus Lehrbetrieb und Berufsfachschule wird in den überbetrieblichen 
Kursen (ÜK) zusammengeführt und vertieft. Vom 1. bis 3. Lehrjahr finden total 
15 Kurstage statt. 
 
Qualifikationsverfahren 
Das QV (LAP) besteht aus folgenden Elementen: 
• Teilprüfung am Ende des 2. Lehrjahres 
• Berufsprüfung und IPA (individuelle praktische Arbeit) am Ende der Lehrzeit 
• Allgemeinbildungsprüfung 
• Erfahrungsnote und Berufskunde 
 
 
Wer ausbildet, formt sich seine späteren Mitarbeiter. 
 
 

 

 

 
 
 
 
Verantwortlicher Berufsverband 

 
 
 
Niklaus-Wengi-Strasse 25 I 2540 Grenchen 
Telefon 032 654 20 20 I Fax 032 654 20 29 
I info@vsrt.ch I www.vsrt.ch 

 

http://www.facebook.com/pages/VSRT/531436193550356
mailto:info@vsrt.ch

